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EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2026

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversamm­
lung der PWO AG ein, die am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, 
um 14:00 Uhr (MESZ) in der Oberrheinhalle der Messe Offenburg, 
Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg, stattfindet.

Tagesordnung
1.	 VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES 

DER PWO AG UND DES GEBILLIGTEN KONZERNABSCHLUSSES 

ZUM 31. DEZEMBER 2025, DES ZUSAMMENGEFASSTEN 

LAGEBERICHTS FÜR DIE PWO AG UND DEN KONZERN EIN-

SCHLIESSLICH DES ERLÄUTERNDEN BERICHTS ZU DEN 

ANGABEN NACH §§ 289A, 315A HGB SOWIE DES BERICHTS 

DES AUFSICHTSRATS JEWEILS FÜR DAS GESCHÄFTS­

JAHR 2025

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns werden in der 
Hauptversammlung erläutert. Sie liegen ab der Einberufung 
der Hauptversammlung bis zu deren Ablauf in den Geschäfts­
räumen der PWO AG, Industriestraße 8, 77704 Oberkirch, 
aus und können dort sowie über die Internetseite der Gesell­
schaft unter  www.pwo-group.com über den Link „Presse 
& Investoren/PWO-Mediacenter/Berichte & Publikationen“ 
im veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 eingesehen werden. 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres­
abschluss und den Konzernabschluss am 19. März 2026 gebilligt. 
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetz­
lichen Bestimmungen ist demzufolge zu diesem Tagesordnungs­
punkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vorgesehen.

2.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG 

DES BILANZGEWINNS

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz 
des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 

ausgewiesenen Bilanzgewinn der PWO AG in Höhe von 
9.250.403,82 EUR wie folgt zu verwenden:

EUR 2025
Ausschüttung einer Dividende von 1,65 EUR 
je dividendenberechtigter Stückaktie

 
5.156.250,00

Vortrag auf neue Rechnung 4.094.153,82

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung 
der Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 
folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 27. Mai 2026.

Die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien kann sich 
bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern, etwa durch 
den Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft (vgl. § 71b AktG). 
In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptver­
sammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag 
zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Aus­
schüttung von insgesamt 1,65 EUR je dividendenberechtigter 
Stückaktie vorsieht.

3.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG  

DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR DAS 

GESCHÄFTSJAHR 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts­
jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung 
für diesen Zeitraum zu erteilen. 

4.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG  

DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS 

GESCHÄFTSJAHR 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts­
jahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 
für diesen Zeitraum zu erteilen.

5.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BESTELLUNG DES 

ABSCHLUSSPRÜFERS UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsaus­
schusses vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, Zweigniederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 
sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 
von Zwischenfinanzberichten und zusätzlichen unterjährigen 
Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2026 und für das 
Geschäftsjahr 2027 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2027 zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung gemäß 
Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission („EU-Abschluss­
prüferverordnung“) erklärt, dass diese frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahl­
möglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel 
der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung 
genannten Art auferlegt wurde.

6.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BESTELLUNG DES PRÜFERS 

DES (KONZERN-)NACHHALTIGKEITSBERICHTS 

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsaus­
schusses vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, Zweigniederlassung Stuttgart, zum Prüfer des Nach­
haltigkeitsberichts der PWO AG und des Konzerns im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG 
und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstat­
tung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting 
Directive – „CSRD“) für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. Die 

https://www.pwo-group.com/de/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/
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Bestellung zum Prüfer des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts 
für das Geschäftsjahr 2026 erfolgt vorsorglich für den Fall, dass 
der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 der Richt­
linie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2006 (Abschlussprüfer-RL) in der Fassung der CSRD 
eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers für die Nachhaltigkeits­
berichterstattung durch die Hauptversammlung verlangen sollte, 
die Prüfung des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts also nach 
dem deutschen Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem (Konzern-)
Abschlussprüfer obliegen sollte.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung gemäß 
Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 EU-Abschlussprüferverordnung 
erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Haupt­
versammlung beschränkende Klausel der in Art. 16 Absatz 6 der 
EU-Abschlussprüferverordnung genannten Art auferlegt wurde.

7.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE BILLIGUNG 

DES VERGÜTUNGSBERICHTS  

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat einer 
börsennotierten Gesellschaft jährlich einen Bericht über die 
im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder 
früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte 
und geschuldete Vergütung (Vergütungsbericht). Der Vorstand 
und der Aufsichtsrat der PWO AG haben für das Geschäfts­
jahr 2025 einen Vergütungsbericht nach § 162 AktG erstellt. 
Der Abschlussprüfer hat diesen Vergütungsbericht gemäß den 
Vorgaben des § 162 Abs. 3 AktG geprüft und einen Vermerk 
über die Prüfung erstellt, der dem Vergütungsbericht beigefügt 
worden ist. Der Vergütungsbericht ist der Hauptversammlung 
gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 nebst dem 
Vermerk des Abschlussprüfers ist ab Einberufung der Haupt­
versammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

 www.pwo-group.com über den Link „Presse & Investoren/
Hauptversammlung“ kostenfrei öffentlich zugänglich und wird 
dort auch während der gesamten Hauptversammlung zugäng­
lich sein (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht der PWO AG für das 
Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

8.	 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE EINFÜHRUNG 

VON ELEKTRONISCHEN AKTIEN (E‑AKTIEN) 

UND ENTSPRECHENDE SATZUNGSÄNDERUNG

Das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden 
Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – „ZuFinG“) vom 
11. Dezember 2023 eröffnet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, 
Aktien in elektronischer Form nach den Vorgaben des Gesetzes 
über elektronische Wertpapiere („eWpG“) auszugeben. Darüber 
hinaus ermöglicht es Gesellschaften, insbesondere bislang in 
Globalurkunden verbriefte Aktien durch inhaltsgleiche elektro­
nische Aktien zu ersetzen.

Die Einführung elektronischer Aktien stellt einen weiteren Schritt 
in Richtung Digitalisierung des Kapitalmarkts dar. Elektronische 
Aktien vermitteln dieselben Aktionärsrechte wie in einer Sammel­
urkunde verbriefte Aktien. Der wesentliche Unterschied besteht 
darin, dass an die Stelle der beim Zentralverwahrer hinterlegten 
Sammelurkunde die Eintragung in ein elektronisches Wert­
papierregister gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 eWpG tritt. Eine konkrete 
Umstellung ist derzeit nicht vorgesehen; perspektivisch soll die 
Möglichkeit hierzu jedoch eröffnet werden.

Gemäß § 10 Abs. 6 Satz 1 AktG in der durch das ZuFinG geänder­
ten Fassung ist für solche Aktien, die als elektronische Aktien 
in einem elektronischen Wertpapierregister geführt werden, in 
der Satzung ausdrücklich der Ausschluss der Verbriefung vorzu­
sehen. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe ist eine ent­
sprechende Anpassung der Satzung der Gesellschaft erforderlich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher für die Einführung 
von elektronischen Aktien („E‑Aktien“) vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

Der bisherige § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird 
geändert und um folgenden neuen Satz 3 ergänzt:

„Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt aus­
geschlossen, die als elektronische Aktien in einem 
elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden.“

Zudem wird in § 5 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft 
das Wort „Aktienurkunden“ durch „Aktien“ ersetzt.

Dementsprechend lauten die neuen Absätze 2 und 3 des § 5 
der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

„(2)	� Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden 
zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbrie­
fen (Globalaktien, Sammelurkunden). Der Anspruch der 
Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils sowie auf Ausgabe 
von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausge­
schlossen. Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt 
ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in einem 
elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden.

(3)	� Form und Inhalt der Aktien sowie von etwaigen Gewinn­
anteil- und Erneuerungsscheinen bestimmt der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats.“

Die aktuell gültige Fassung der (gesamten) Satzung der Gesell­
schaft ist ab Einberufung der Hauptversammlung über die Inter­
netseite der Gesellschaft unter  www.pwo-group.com über 
den Link „Presse & Investoren/Hauptversammlung“ kostenfrei 
öffentlich zugänglich und wird dort auch während der gesamten 
Hauptversammlung zugänglich sein.

https://www.pwo-group.com/de/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/
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Weitere Angaben und Hinweise
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND DER STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT 

DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft 9.375.000,00 EUR und ist eingeteilt in 3.125.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimm­
rechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
keine eigenen Aktien.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME 

AN DER HAUPTVERSAMMLUNG  

UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff. AktG 
in Verbindung mit § 13 der Satzung der Gesellschaft.

ANMELDUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung 
der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder 
durch einen Bevollmächtigten – berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung ordnungsgemäß anmelden („Anmeldung“) 
und ihren Aktienbesitz ordnungsgemäß nachweisen („Nach­
weis“). Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesell­
schaft unter der nachfolgend genannten Postanschrift, Fax­
nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum 14. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ; Anmeldeschlusstag) zugehen:

PWO AG  
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
oder Telefax: +49 9628 / 92 49 001 
oder E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den gesetzlich 
vorgesehenen Tag (record date) vor der Hauptversammlung 
beziehen, also auf den 29. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ). Die 
Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt­
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform 
(§ 126b BGB) gemäß § 67c Abs. 3 AktG nachzuweisen. Der Nach­
weis des Anteilsbesitzes muss in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sein. 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung und ordnungsgemäßem 
Nachweis des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintritts­
karten übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintritts­
karten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für 
die Übersendung ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

Die Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und stellen 
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversamm­
lung oder die Ausübung des Stimmrechts dar, sondern dienen 
lediglich der Vereinfachung des Ablaufs der Einlasskontrolle 
für den Zugang zur Hauptversammlung. 

Bedeutung des Nachweisstichtags

Der Nachweisstichtag (record date) ist das entscheidende 
Datum für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer zum Nachweisstichtag Aktio­
när der Gesellschaft war und den Nachweis hierüber ordnungs­
gemäß erbracht hat. Die jeweilige Berechtigung bemisst sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre 
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im 
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteils­
besitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme an 

der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis­
stichtag maßgeblich. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
daher aus eigenem Recht nicht zur Teilnahme an der Hauptver­
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Für 
die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag keine 
Bedeutung.

STIMMABGABE BEI STIMMRECHTSVERTRETUNG

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen 
Aktionärsrechte in der Hauptversammlung auch durch 
Bevollmächtigte, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärs­
vereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung 
und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes 
(siehe oben) durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
derselben gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs­
vereinigung noch ein sonstiger von § 135 AktG erfasster 
Intermediär noch eine andere diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution zur Ausübung des 
Stimmrechts bevollmächtigt sind. Hier können Besonderheiten 
gelten, weshalb die Aktionäre in einem solchen Fall gebeten 
werden, sich mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen 
einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen.

Vollmachten können gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 
oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Wird die 
Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf 
es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der 
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Gesellschaft. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis derselben gegenüber der Gesellschaft müssen 
entweder an der Ein- und Ausgangskontrolle der Haupt­
versammlung erfolgen oder, wenn sie bereits im Vorfeld der 
Hauptversammlung erfolgen sollen, der Gesellschaft aus 
organisatorischen Gründen bis spätestens zum 20. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Postanschrift, Faxnummer 
oder E-Mail-Adresse zugehen:

PWO AG  
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
oder Telefax: +49 9628 / 92 49 001 
oder E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com 

Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein Vollmachts­
formular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung 
übersandt. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch 
jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet 
unter  www.pwo-group.com über den Link „Presse & Inves-
toren/Hauptversammlung“ abrufbar. Die Aktionäre werden 
gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft 
zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.

Zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung bietet die Gesell­
schaft auch dieses Jahr ihren Aktionären wieder an, sich 
durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebunde­
nen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten 
zu lassen. Den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern 
der Gesellschaft müssen neben der Vollmacht zusätzlich Weisun­
gen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tages­
ordnungspunkten erteilt werden. Die weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche und 
eindeutige Weisung zu den einzelnen Beschlussgegenständen 
der Tagesordnung werden sie das Stimmrecht nicht ausüben. 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptver­
sammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt, soweit sie nicht geändert oder widerrufen 
wird, insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden 
Punkt der Einzelabstimmung. Zur Ausübung anderer Aktionärs­
rechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen oder der 
Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung 
über Gegenanträge, die nicht lediglich auf die Ablehnung eines 
Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet sind, oder über 
nicht in der Tagesordnung angekündigte Beschlussgegenstände 
können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nicht teilneh­
men. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. 

Auch im Fall der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter bedarf es der form- und 
fristgerechten Anmeldung und des form- und fristgerechten 
Nachweises des Anteilsbesitzes (siehe oben).

Die Erteilung der Vollmacht (einschließlich Weisungen) an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre, 
die den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht 
und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das mit 
der Eintrittskarte übersandte, den Aktionären auch jederzeit 
auf Verlangen zugesandte und außerdem im Internet unter 

 www.pwo-group.com über den Link „Presse & Investoren/
Hauptversammlung“ abrufbare Vollmachtsformular zu ver­
wenden. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft müssen der Gesellschaft unter der oben für 
die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, Fax­
nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum 20. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ) zugehen.

Verspätet eingehende Vollmachten und Weisungen an die Stimm­
rechtsvertreter der Gesellschaft können nicht berücksichtigt 
werden.

RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄSS §§ 122 ABS. 2,  

126 ABS. 1, 127, 131 ABS. 1 AKTG

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwan­
zigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 468.750,00 EUR) 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tages­
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist 
schriftlich (§ 126 BGB) oder in elektronischer Form (§ 126a BGB) 
an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also 
bis spätestens zum 20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, ein solches Verlangen 
schriftlich an 

PWO AG  
Vorstand 
Industriestraße 8 
77704 Oberkirch

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des verlan­
genden Aktionärs oder der verlangenden Aktionäre mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an ir@pwo-group.com 
zu übersenden.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber 
der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser 
90 Tage bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglich­
keiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Frist­
berechnung sind ferner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG 
entsprechend anzuwenden. Bekannt zu machende Tagesordnungs­
ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit 
der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach 
Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen 
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in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 
außerdem im Internet unter  www.pwo-group.com über 
den Link „Presse & Investoren/Hauptversammlung“ bekannt 
gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge zu 
einem Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tages­
ordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe 
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung an 
die nachstehende Adresse zu richten: 

PWO AG  
Investor Relations 
Industriestraße 8 
77704 Oberkirch 
oder E-Mail: ir@pwo-group.com

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
Die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, 
also bis spätestens zum 6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter 
dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge einschließlich 
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung 
sowie eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden den 
Aktionären im Internet unter  www.pwo-group.com über 
den Link „Presse & Investoren/Hauptversammlung“ zugänglich 
gemacht (§ 126 Abs. 1 AktG). Unter bestimmten Umständen muss 
ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zugänglich 
gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, soweit sich der 
Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen 
Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder wenn die 
Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 
irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält. Die 
Begründung muss auch dann nicht zugänglich gemacht werden, 
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Das Recht jedes Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt auch 
ohne vorherige Übersendung an die Gesellschaft zu stellen, 
bleibt unberührt. Auch vorab zugänglich gemachte Gegenanträge 
müssen in der Hauptversammlung (nochmals) gestellt werden.

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsrats­
mitgliedern, Abschluss- oder Sonderprüfern gelten die vorste­
henden Sätze sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft 
den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich machen muss, 
wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort des Vorgeschlagenen sowie im Fall von Vorschlägen 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mit­
gliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im 
Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält (§ 127 AktG). 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs­
vertreter verlangen, dass der Vorstand Auskunft über Ange­
legenheiten der Gesellschaft gibt, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem ver­
bundenen Unternehmen. Da der hiermit einberufenen Hauptver­
sammlung u. a. der Konzernabschluss und -lagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich die Auskunftspflicht des Vorstands auch 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein­
bezogenen Unternehmen. Der Vorstand darf die Auskunft aus 
den in § 131 Abs. 3 Satz 1 AktG genannten Gründen verweigern.

§ 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt den 
Versammlungsleiter, das Frage- und Rederecht des Aktionärs 
zeitlich angemessen zu beschränken.

Weitergehende Erläuterungen und Informationen zu den Rech­
ten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 
Abs. 1 AktG sind im Internet unter  www.pwo-group.com über 
den Link „Presse & Investoren/Hauptversammlung“ abrufbar.

INFORMATIONEN NACH § 124A AKTG AUF DER INTERNETSEITE 

DER GESELLSCHAFT

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die der Hauptver­
sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, Anträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären sowie weitere nach § 124a AktG 
zu veröffentlichende Informationen stehen im Internet unter 

 www.pwo-group.com über den Link „Presse & Investoren/ 
Hauptversammlung“ zur Verfügung. Hierzu gehören 
insbesondere:

	/�	 TOP 1: Die dort genannten Unterlagen;
	/�	 TOP 7: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 

gemäß § 162 AktG einschließlich des Prüfungsvermerks;
	/�	 TOP 8: Synopse der vorgeschlagenen Satzungsänderung 

betreffend die Beschlussfassung über die Einführung 
von elektronischen Aktien (E‑Aktien) und aktuell gültige 
Fassung der (gesamten) Satzung der Gesellschaft.

Die Unterlagen und Informationen werden auch während der 
gesamten Hauptversammlung auf der vorgenannten Internet­
seite zugänglich sein und im Versammlungssaal ausliegen.

INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ FÜR AKTIONÄRE

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durch­
führung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten 
ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter auf Grund­
lage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die 
Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung 
zu ermöglichen. Diese Daten umfassen insbesondere den Vor- 
und Nachnamen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige 
E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand (wie Anzahl 
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und Gattung der Aktien), die Besitzart der Aktien, die Nummer 
der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvoll­
machten. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere perso­
nenbezogene Daten in Betracht. Soweit die personenbezogenen 
Daten nicht von den Aktionären oder Aktionärsvertretern im 
Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben 
wurden, übermittelt die depotführende Bank oder ein sonstiger 
Intermediär die Daten an die Gesellschaft. Sofern Aktionäre 
oder Aktionärsvertreter mit uns in Kontakt treten, verarbeiten 
wir zudem insbesondere diejenigen personenbezogenen Daten, 
die erforderlich sind, um etwaige Anliegen zu beantworten 
(etwa die vom Aktionär oder Aktionärsvertreter angegebenen 
Kontaktdaten wie z. B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). 
Gegebenenfalls verarbeitet die Gesellschaft auch Informationen 
zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen von 
Aktionären oder Aktionärsvertretern in der Hauptversammlung.

Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche 
Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären und 
Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung 
sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptver­
sammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Datenver­
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung. 

Empfänger

Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung 
verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten von der 
Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Aus­
führung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienst­
leister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach 
Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene 
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären 
und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über 
das Teilnehmerverzeichnis.

Speicherungsdauer

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange 
dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes 
Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 
oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptver­
sammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten 
gelöscht. In der Regel speichert die Gesellschaft ihre personen­
bezogenen Daten für einen Zeitraum von 3 Jahren, beginnend mit 
dem Ende des Jahres, in dem die Hauptversammlung stattfand.

Betroffenenrechte

Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen 
ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 
Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf ihre personen­
bezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit nach Kapitel III der Datenschutz-
Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der 
PWO AG unentgeltlich über die nachstehende Adresse geltend 
machen:

PWO AG  
Investor Relations 
Industriestraße 8 
77704 Oberkirch 
oder E-Mail: ir@pwo-group.com

Zudem steht ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
unter:

PWO AG  
Datenschutzbeauftragter 
Industriestraße 8 
77704 Oberkirch 
E-Mail: datenschutz@pwo-group.com 

Weitergehende Informationen zum Datenschutz im Zusammen­
hang mit der Hauptversammlung sind im Internet unter 

 www.pwo-group.com über den Link „Presse & Investoren/
Hauptversammlung“ abrufbar.

Oberkirch, im April 2026

PWO AG

Der Vorstand

 

Carlo Lazzarini	 Jochen Lischer 
Vorsitzender / CEO	 CFO

mailto:ir%40pwo-group.com?subject=
mailto:datenschutz@pwo-group.com
https://www.pwo-group.com/de/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/
https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/


8 PWO Einladung zur Hauptversammlung 2026	

	 Einladung zur 
Hauptversammlung 2025

2	 Tagesordnung

4	 WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

8	 Ihr Weg zur Hauptversammlung

9	 Kontakt

IHR WEG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Anfahrtsplan Pkw Anfahrtsplan ÖPNV

Geländeplan

	/�	 �Die Veranstaltung findet in der 
Oberrheinhalle statt.

	/�	 �Parkmöglichkeiten finden Sie auf P1.

© Oberrheinhalle / Messe Offenburg

© Oberrheinhalle / Messe Offenburg
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 KONTAKT

Investor-Relations-Ansprechpartner
JOCHEN LISCHER

CFO 
Telefon: + 49 7802 84-844 
ir@pwo-group.com

CHARLOTTE FRENZEL

Corporate Communications & Investor Relations 
Telefon: + 49 7802 84-844 
ir@pwo-group.com

LUKAS DAUCHER

Investor Relations & Accounting 
Telefon: + 49 7802 84-282 
ir@pwo-group.com

Die Darstellung von Zahlen erfolgt in diesem Dokument in der 
Regel in Mio. EUR oder in TEUR. Aus den jeweiligen Rundungen 
können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tat­
sächlich in EUR erzielten Zahl ergeben, die naturgemäß keinen 
signifikanten Charakter haben. Aus Gründen der einfacheren 
Lesbarkeit werden neben geschlechtsneutralen auch geschlechts­
spezifische Formulierungen verwendet. Hiermit sind ausdrück­
lich alle Geschlechter gemeint.

Fotos
PWO AG 

Konzept und Design
Berichtsmanufaktur GmbH, Hamburg
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PWO AG

mailto:info.DE%40PWO-Group.com?subject=
https://www.pwo-group.com/de/

	_Hlk223509042
	_Hlk1573604

